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Christian Thonke betrachtet in seiner Stu-
die die materiellen Langzeitfolgen der NS-
Diktatur. Er setzt sich in seiner als Guide-
book verstandenen Arbeit die Aufgabe, nicht
allein die „Genese einer zweiten Entschädi-
gungswelle“ (S. 8) in den 1990er Jahren zu un-
tersuchen, sondern auch die Entschädigung-
sauseinandersetzungen direkt nach 1945 zu
beschreiben. Diese frühen Diskussionen um
Entschädigung stellen für Thonke einen wich-
tigen Hintergrund dar, um die Auseinander-
setzung um „Holocaust Era Assets“ nach dem
Ende der bipolaren Weltordnung verstehen
zu können. Dem liegt nicht zuletzt die Frage-
stellung nach den historischen Voraussetzun-
gen der Debatten der 1990er Jahre zugrun-
de. Damit betritt Thonke mit seiner Untersu-
chung über offene Restitutions- und Entschä-
digungszahlungen in den 1990er Jahren ein
Feld, das erst seit wenigen Jahren auch wis-
senschaftlich bearbeitet wird.

Christian Thonkes Buch ist in zwei thema-
tische Abschnitte gegliedert. Im ersten Teil
wird die entschädigungspolitische Haltung
der Bundesrepublik, der DDR und Österreich
in der Nachkriegszeit behandelt. Gemein ist
ihnen eine grundlegende Abwehrhaltung, die
sich jedoch unterschiedlich herleitete und be-
gründete. Der zweite Teil des Buches beschäf-
tigt sich dann mit der Thematik „Holocaust
Era Assets“ im letzten Jahrzehnt des 20. Jahr-
hunderts, „kaum beackertes Neuland“ (S. 17),
da die Forschungen zu diesem Bereich erst
ganz am Anfang stehen. Es ist die Kombinati-
on dieser zwei Bereiche, die den Reiz des Bu-
ches ausmachen, da für die Entschädigungs-
politik bis 1989 bereits eine Vielzahl von Ein-
zelstudien vorliegen.

Der Verfasser eröffnet den ersten Teil seiner
Arbeit mit einer kritisch-historischen Reflek-
tion des Begriffs der „Wiedergutmachung“.
Angesichts der Verbreitung dieses Begriffs
auch in der wissenschaftlichen Literatur er-
scheinen diese Vorüberlegungen als sehr an-
gebracht. Seine Darstellung beginnt dann mit

dem Memorandum von Shalom Adler-Rudel
aus dem Jahre 1939. Somit wird deutlich,
dass die ersten Überlegungen über Entschädi-
gungsforderungen nicht erst nach dem Krieg
einsetzten, sondern „so alt wie die Verbrechen
des Nazi-Regimes“ (S. 25) sind.

Schwerpunkt der Darstellung über die ent-
schädigungspolitische Haltung der Bundes-
republik in der Nachkriegszeit sind die Ver-
handlungen mit Israel und der „Claims Con-
ference“ in Wassenaar bei Den Haag. Da-
mit wird ein zentraler Markstein der bun-
desdeutschen Entschädigungspolitik sehr de-
tailliert beschrieben. Die weitere entschädi-
gungspolitische Entwicklung wird jedoch le-
diglich auf einer halben Seite kurz gestreift.
Somit greift dann auch die Feststellung, dass
„jene NS-Verfolgte, die nach dem Krieg im
kommunistischen Osteuropa lebten“ (S. 41),
ausgeschlossen blieben, zu kurz. Erst im ei-
genen Fazit vier Seiten später werden auch
die so genannten „vergessenen Opfer“ ge-
nannt. Ebenso geht Christian Thonke im ers-
ten Teil seines Buches nicht auf die elf Globa-
labkommen zur Entschädigung ein, die An-
fang der sechziger Jahre zwischen westeu-
ropäischen Staaten und der Bundesrepublik
abgeschlossen wurden; auch auf das Londo-
ner Schuldenabkommen wird erst im zwei-
ten Teil des Buches eingegangen. Gerade an
diesem Abkommen, das als Moratorium für
Restitutions- und Reparationsfragen fungier-
te und zum zentralen Argumentationsmus-
ter wurde, um Entschädigungsforderungen
aus dem Ausland abzuweisen, ließe sich sehr
gut verdeutlichen, wie die Bundesrepublik im
Kontext der Westintegration vom Feind zum
Verbündeten wurde. Diese Auslassungen er-
staunen um so mehr, als Thonke ausführlich
auf das geheime „relief-in-transit“-Programm
der Claims Conference für Osteuropa eingeht.

Nach einer kurzen Darstellung der Ent-
schädigungspolitik der DDR und ihren Legi-
timationsmustern um materiellen Forderun-
gen zu begegnen, beschäftigt sich der weitaus
größte Teil des ersten Abschnitts mit der ös-
terreichischen „Wiedergutmachung“. Christi-
an Thonke zeigt, wie die These, Österreich sei
das erste Opfer der deutschen Angriffspoli-
tik gewesen, auf einen breiten gesellschaftli-
chen Nachkriegskonsens in Österreich stieß.
Es war dieses „historisch brüchige Funda-
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ment“ (S. 53) von dem aus Forderungen der
Opfer in der Nachkriegszeit abgewiesen oder
relativiert wurden. Christian Thonke kommt
jedoch in Bezugnahme auf die Auseinander-
setzungen der 1990er Jahre zu dem Schluss,
dass die resoluten Abwehrstrategien langfris-
tig ein „Phyrrhussieg“ der österreichischen
Nachkriegs-Eliten darstellten.

Im ersten Teil gelingt es dem Autor, einen
Überblick über die generelle Entschädigungs-
haltung der BRD, der DDR und Österreich
in der Nachkriegszeit zu vermitteln. Speziell
für die Bundesrepublik wäre jedoch eine Dar-
stellungsweise wünschenswert gewesen, die
über das Bundesentschädigungsgesetz hin-
ausgeht. Somit hat sich die sehr ausführliche
Darstellung zu Österreich in einer gewissen
Knappheit in Bezug auf die BRD und speziell
die DDR niedergeschlagen. Dennoch veran-
schaulicht der Autor die Entschädigungsab-
wehr in allen drei Ländern sehr deutlich und
schafft damit einen Hintergrund, um im zwei-
ten Teil auf die Debatte um „unfinished busi-
ness“ einzugehen.

Hintergrund der Auseinandersetzung um
„unfinished business“ in den 1990er Jah-
ren waren, so Thonke, die Entschädigungs-
Versäumnisse der „ersten Entschädigungs-
Debatte“ (S. 86). Eine große Bedeutung misst
Thonke aber auch der „Amerikanisierung des
Holocaust“ zu. Hier geht der Autor auf so
wichtige Aspekte wie die mediale Vermitt-
lung der Shoah in den USA oder die De-
batten um das Holocaust Memorial Muse-
um unter der Präsidentschaft von Jimmy Car-
ter ein. Auch für Europa nimmt der Au-
tor ein wachsendes Interesse am Holocaust
wahr. Den Auslöser für die Krise der nationa-
len Nachkriegsmythen führt Christian Thon-
ke auf die juristischen Klagen gegen europäi-
sche Unternehmen zurück. Durch diesen Fo-
kus auf die Bedeutung der juristischen Ebe-
ne lässt Thonke jedoch den wichtigen Aspekt
unbeachtet, dass die Clinton-Administration
die entschädigungspolitischen Verfehlungen
der Nachkriegszeit nicht allein materiell lö-
sen wollte, sondern auch eine geschichtspoli-
tische Aufarbeitung anstrebte. Hier wäre da-
her eine genauere Analyse der geschichtspo-
litischen Haltung der USA für die Untersu-
chung sinnvoll gewesen.

Der Autor umreißt ferner für die Wirksam-

keit und das Zustandekommen der Debat-
te in den 1990er Jahren die Bedeutung der
Sammelklagen und führt diese in Europa un-
übliche Form der juristischen Auseinander-
setzung auf die Zeit der „Civil Rights Mo-
vements“ in den USA zurück. Die Sammel-
klagen verdeutlichten, wie es im Kontext ei-
ner globalisierten Wirtschaft und der Bedeu-
tung des US-Marktes gelungen war, die wirt-
schaftlichen Interessen der beklagten Län-
der und Unternehmen in den 1990er Jahren
so zu treffen, dass eine materielle Einigung
fünfzig Jahre nach Kriegsende möglich wur-
de. Wie sich dieser Paradigmenwechsel auf
die Bundesrepublik auswirkte, wird am Bei-
spiel der Zwangsarbeiterentschädigung ver-
deutlicht, die bis dato mit Verweis auf das
Londoner Schuldenabkommen immer abge-
wiesen worden ist.

Christian Thonke beendet seine Studie mit
einem kurzen Überblick über neuere Litera-
tur, die sich mit dem Thema „Verrechtlichung
der Politik“ und „moralische Politik“ aus-
einandersetzt. Thonke resümiert diese Ansät-
ze kritisch und betrachtet die Debatte über
„Holocaust Era Assets“ mit ihren materiellen
Konsequenzen als einzigartig, gerade da mit
dem Ende der Amtszeit von Präsident Clinton
das Engagement der USA deutlich abnahm
und die Anschläge vom 11. September 2001
zu einem grundlegenden Paradigmenwechsel
führten.

Der Autor benennt den Hauptunterschied
zwischen der „ersten“ und der „zweiten“ Ent-
schädigungsauseinandersetzung als Moment
der „Entgrenzung“ (S. 154). Sind die einzel-
nen Gründe, die er für diese Argumentation
anführt zwar auch plausibel – wie das En-
de des Kalten Krieges, die Globalisierung der
Weltwirtschaft, etc. – so ist der Begriff aber
als analytische Kategorie schwammig und
erläutert nur ungenau die eklatanten, und
von Thonke richtig skizzierten Unterschie-
de zwischen den „Wiedergutmachungs“-
Auseinandersetzungen vor 1989 und der De-
batte um „Holocaust Era Assets“ nach der
bipolaren Weltordnung. So stellen beispiels-
weise die osteuropäischen NS-Opfer und ih-
re Forderungen in den 90er Jahren weni-
ger eine „Entgrenzung“ der Opfer dar, als
vielmehr ein neugewonnenes politisches Ge-
wicht, das ihre Ansprüche während des Kal-
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ten Krieges nicht hatten. Generell wäre da-
her eine genauere Betrachtung der geschichts-
politischen Intentionen der Akteure - spezi-
ell der Clinton-Administration - von großem
Interesse gewesen, stellt sich doch die Frage,
warum der Thematik „unfinished business“
so starker politischer Beistand gegeben wor-
den ist. Trotz dieser terminologischen Schwä-
che bietet die Arbeit von Christian Thonke im
Ganzen jedoch einen sehr interessanten und
lesenswerten Einstieg in die Entschädigungs-
thematik. Gerade der Ansatz, die „Holocaust
Era Assets“ Debatte der 1990er Jahre in die
Untersuchung zu integrieren, sei dem Autor
auf Grund der wenigen Forschungsliteratur
hoch angerechnet.
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